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Anleinpflicht der Hunde in der Ortsgemeinde  
 
Liebe Frei – Laubersheimer, 
liebe Hundehalter, 
 
aus gegebener Veranlassung möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Hunde beim 
Ausführen innerhalb der Ortsgemeinde anzuleinen sind. 
 
Wie Sie sicherlich wissen, haben wir in der Verbandsgemeinde eine 
„Gefahrenabwehrverordnung über das Halten von Hunden“, in der klar und deutlich zum 
Ausdruck gebracht wird, dass beim innerörtlichen Ausführen des Hundes, egal zu welchen 
Zeiten, sei es am Tag, oder am späten Abend, oder gar zu Nachtzeit,  der Hund anzuleinen 
ist. 
Diese Anleinpflicht gilt für alle Hunde, egal wie groß er ist und welcher Rasse er angehört!!! 
 
Außerorts kann der Hund frei laufen, muss aber angeleint werden, wenn sich Personen 
nähern!! Das bedingt natürlich, dass der Hund auf Ihren Zuruf hört und entsprechend reagiert. 
Ist dies nicht der Fall, muss er auch außerhalb der Ortslage an der Leine geführt werden. 
 
Ich bitte auch zu bedenken, dass Sie, liebe Hundehalter, auch noch zu später Stunde auf 
Passanten treffen können, die vor ihrer Bettruhe noch mal „frische Luft“ einatmen möchten.   
 
Daher sollten Sie, liebe Hundehalter, die innerörtliche Anschnallpflicht beachten, denn es 
könnte zu einem Vorfall zwischen Ihrem Hund und einem Passanten kommen, der  
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen würde. 
  
Ferner erlaube ich mir auch noch mal darauf hinzuweisen, dass Ihr „Vierbeiner“ steuer-
pflichtig ist!!!  
 
 
Ihr   Heinz Bergmann,  
-Ortsbürgermeister- 
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